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Vorwort

Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau von Niederösterreich

Das Jahr 2018 wurde von der Europäischen Union zum Europäischen Jahr des 
Kulturerbes erklärt. Damit soll die Bedeutung des gemeinsamen kulturellen Erbes als 
eine Wurzel der Staatengemeinschaft betont werden. In jedem Land gibt es besondere 
Traditionen oder auch Bauformen. Dennoch teilen wir eine gemeinsame europäische 
Geschichte, gemeinsame Werte und ein gemeinsames kulturelles Vermächtnis. 
Das verbindet uns und leistet damit einen bedeutenden Beitrag zum Zusammenhalt 
und für den Frieden in Europa. 

Das baukulturelle Erbe hat oft schon seit Jahrhunderten Bestand und gibt Zeugnis 
unserer gemeinsamen Geschichte. Der Umgang mit diesem Erbe, also das Verständnis 
der Denkmalp� ege, weist in den unterschiedlichen europäischen Ländern und auch 
weltweit gesehen aber durchaus Unterschiede auf. Dabei lohnt sich ein Blick auf frühe 
europäische Kulturen, ihr Entstehen, ihr Aufeinandertre� en und die gegenseitige 
Befruchtung. Interessant ist etwa die Auseinandersetzung mit der Frage, wie sich die 
Denkmalp� ege und das Verständnis des kulturellen Erbes in den letzten Jahrzehnten in 
Österreich entwickelt haben und welche Prognosen es in diesem Zusammenhang für die 
Zukunft gibt. 

Ein gemeinsames Europa kann uns allen in der Zukunft Wohlstand und Frieden sichern, 
das Fundament dafür ist das Gemeinsame Erbe Europa !



Editorial

Das kulturelle Erbe ist modern. Es ist Ausdruck unserer zeiträumlichen Vielfalt und vitalen 
Kreativität und vermittelt uns Identität. Kulturerbe ist wirtschaftlich ebenso bedeutend, wie es 
gesellschaftlich den aktiven Austausch der Kulturen fördert. 

Das europäische Kulturerbejahr macht deutlich, dass die Denkmalp� ege ein Bemühen ist um 
das Verstehen und Wertschätzen unserer kulturellen Errungenschaften. Deren hoher sozialer 
Wert und ökonomischer Nutzen leidet jedoch zunehmend unter einem wertefreien, globalen 
Funktionalismus. 

Um für Bedeutung und Aktualität des Kulturerbes sensibel zu werden, ist Wissen besonders 
wichtig: Informationen werden erst dann zu wirklichem Wissen, wenn sie in einen größeren 
Zusammenhang eingebettet werden können, um sie damit als ein Ganzes besser zu verstehen. 
Etwa um zu erkennen, dass baukultureller Bestand mehr ist als nur gestaltbares Material, um 
modische Zeichen zu setzen, dass alter landschaftlicher Kulturraum mehr ist als ungenutzte 
Brache, die als monothematisches Areal zur Arena der Naturvernichtung wird.

Bildung ist deshalb das essentielle europäische Kultur- und Lebensprojekt: Es werden die jungen 
Menschen von heute sein, die unser Kulturerbe fü r die kommenden Generationen bewahren.

Die Frage ist also nicht sosehr, wie, sondern warum Kulturerbe geschü tzt werden soll. Eine 
mögliche Antwort: Kulturelles Erbe ist niemals unmodern. Kulturelles Erbe ist immer aktuell. 
Denn es erzählt uns von jenem steten Werden, in dem aus unserem Gestern unablässig Gegenwart 
entsteht. Gegenwart und Heute und Jetzt. Jetzt umfasst mehr als Heute. Aktiv gestalten können 
wir nur das Jetzt. Die gute Nachricht: Es ist immer Jetzt. 

In diesem Sinne 
Christian Knechtl
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Wo die Vergangenheit der Zukunft begegnet. 
Das Europäische Kulturerbejahr 2018

Anna Steiner Bei einer kürzlich durchgeführten Eurobarome-
ter-Umfrage gaben 68 % der Europäerinnen und 
Europäer an, dass die Wahl ihres Urlaubsziels 
durch das Vorhandensein von Kulturerbe beein-
�usst wird. Über 300.000 Menschen arbeiten in 
der EU im Kulturerbesektor. Jeder dieser Arbeits-
plätze zieht 26,7 indirekte Arbeitsplätze nach 
sich, beispielsweise im Baugewerbe oder in der 
Tourismusbranche. 

Aber Kulturerbe ist nicht nur für wirtschaft-
liches Wachstum und Arbeitsplätze von Bedeu-
tung. Es verbindet die Menschen und fördert den 

Zusammenhalt der Gesellschaften. Zudem ist es 
wichtig für den Austausch mit anderen Ländern 
Europas und dem Rest der Welt. Und vor allem 
ist es ein Träger unserer Werte, erzählt Geschich-
ten von unserer Vergangenheit, ist Ausdruck unse-
rer kulturellen Vielfalt und Kreativität und vermit-
telt uns Identität.

Die Europäischen Union hat 2018 zum 
Europäischen Kulturerbejahr erklärt. Wir alle sind 
eingeladen, uns des reichen Kulturerbes, das unser 
tägliches Leben prägt, bewusst zu werden und uns 
daran zu erfreuen. Eine einzigartige Reihe von Ini-
tiativen und Veranstaltungen während des Jahres in 
ganz Europa soll uns die Wertschätzung für unser 
Kulturerbe näherbringen. 

Antrieb für die Gestaltung der Zukunft
Kulturerbe umgibt uns nicht nur in Form von 
Baudenkmälern, Kunstsammlungen und an 
den archäologischen Stätten. Wir begegnen ihm 
auch in Kulturlandschaften, in Bräuchen, Ritua-
len und Festen, im traditionellen Handwerk, in 
den Geschichten, die wir unseren Kindern erzäh-
len, und in dem Wissen etwa über die Natur und 
Medizin, das uns unsere Eltern vermittelt haben. 
Und Kulturerbe ist nicht nur ein Erbe der Vergan-
genheit, es ist gleichermaßen ein Antrieb für die 
kreative Gestaltung unserer Zukunft. Das kreative 
Scha�en von heute ist das Kulturerbe von morgen. 

Der Begri� des Kulturerbes hat sich in den 
letzten Jahrzehnten stark gewandelt und erweitert. 
Er umfasst gleichermaßen gebautes, materielles, 
immaterielles, natürliches und alltägliches Kultur-
erbe. Jede und jeder von uns ist dazu aufgerufen, 
daran teilzuhaben und das Kulturerbe zu p�egen, 
zu schützen und zu erhalten. Die zentrale Frage ist 
jedoch nicht, wie, sondern warum und für wessen 
Nutzen Kulturerbe geschützt werden soll.  

Die Semmeringbahn ist 
seit 1998 UNESCO-
Weltkulturerbe.
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Es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die allen Gesellschaftsgruppen einen uneinge-
schränkten Zugang und die Beteiligung am Kul-
turerbe ermöglichen. Nicht nur der nachhaltige 
Schutz von Kulturerbe steht im Vordergrund, son-
dern auch die Gewährleistung seiner Weiterent-
wicklung und damit seiner Kontinuität sowie sein 
Beitrag zu sozialem Zusammenhalt und interkultu-
rellem Dialog. Und schließlich haben wir ein legiti-
mes Interesse daran, wie Kulturerbe zur Scha� ung 
von Arbeitsplätzen und zur Verbesserung unserer 
Lebensqualität beiträgt.

Niederösterreich ist in allen Bereichen des 
Kulturerbes vorne mit dabei. Bei den UNESCO-
Welterbestätten, Kultur- und Naturdenkmälern 
von außergewöhnlichem Wert für die gesamte 
Menschheit, ist unser Bundesland gleich dreimal 
vertreten: mit der Semmeringbahn (seit 1998), 
der Kulturlandschaft Wachau (seit 2000) und seit 
letztem Jahr mit den alten Buchenwäldern und 
den Buchenurwäldern. Im Bereich des immate-
riellen Kulturerbes sollen exemplarisch Traditio-
nen hervorgehoben werden wie das Schmieden 
in Ybbsitz, die Pecherei, das Wissen um traditi-
onellen Samenbau und Saatgutgewinnung oder 
das Ratschen in der Karwoche. Und nicht zuletzt 
hat die EU ihr Kulturerbesiegel, das Stätten mit 
einer symbolträchtigen Bedeutung für die gemein-
same Geschichte, Einigung und Identität Euro-
pas auszeichnet, 2014 an Carnuntum verliehen. 
Die Erfolgsgeschichte könnte mit St. Pölten wei-
tergeschrieben werden, falls seine Bewerbung zur 

Europäischen Kulturhauptstadt 2024 erfolgreich 
abgeschlossen wird.

Potenzial ausschöpfen
Das Europäische Kulturerbejahr bietet die Mög-
lichkeit, uns auch mit Herausforderungen des 
europäischen Kulturerbes auseinanderzusetzen. 
Wie können wir das große Potenzial des Kultur-
erbes besser ausschöpfen? Wir nehmen heute in 
anderer Weise an kulturellen Aktivitäten teil als 
noch vor zehn Jahren. Materielles Kulturerbe ist 
umweltbedingten Gefahren ausgesetzt, und der 
illegale Handel mit Kulturgütern boomt. Weitere 
Herausforderungen ergeben sich durch die Digita-
lisierung, Finanzierungsprobleme und beim Errei-
chen von jüngerem Publikum. Im � emenjahr soll 
gemeinsam nach Lösungen gesucht werden, wie 
wir unser Kulturerbe schützen und p� egen können 
und gleichzeitig sicherstellen, dass alle Menschen 
Zugang dazu haben. Eine spezielle Zielgruppe im 
Europäischen Kulturerbejahr sollen Kinder und 
junge Menschen sein, die das Kulturerbe für die 
kommenden Generationen bewahren. Mit ver-
schiedenen Vermittlungsaktivitäten sollen sie für 
die Bedeutung und die Aktualität von Kulturerbe 
sensibilisiert werden.

Die Erhaltung unseres Kulturerbes für 
zukünftige Generationen ist eine gemeinsame Auf-
gabe und liegt nicht in den Händen einiger weni-
ger Expertinnen und Experten. Das Europäische 
Kulturerbejahr gehört uns allen. Machen Sie mit!

Europas Reichtum an Kulturerbe ist beeindruckend: 
� 453 der Stätten auf der Liste des Welterbes der UNESCO � fast die 
Hälfte � be� nden sich in Europa. 
� 89 der Einträge der Repräsentativen Liste der UNESCO des 
immateriellen Kulturerbes der Menschheit (insg. ein Viertel) stammen aus 
der EU. 
� Es gibt 33 vom Europarat zerti� zierte Kulturstraßen, die mehr als 50 
Länder inner- und außerhalb Europas durchqueren. 
� Sechs der zehn weltweit meistbesuchten Museen be� nden sich in Europa. 
Sie ziehen jährlich insg. über 35 Millionen Besucher an.
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Denkmalschutz und Denkmalpflege in Österreich � quo vadis? 

Paul Mahringer schwerwiegende Folgen für Österreich, Europa 
und letztlich die ganze Welt hatten. In die-
sem Zusammenhang soll daher etwas ausführli-
cher ein berühmter österreichischer Kunsthisto-
riker und Denkmalp�eger zu Wort kommen, der 
den Umbruch von der Monarchie zur Repub-
lik und den Zusammenbruch Österreichs im Jahre 
1938 erlebt hat und auf Grund seiner jüdischen 
Wurzeln mit seiner Frau nach Amerika auswan-
dern musste, Hans Tietze. In seinem äußerst kri-
tischen Beitrag �Der Weg der Denkmalp�ege in 
Österreich�, der 1936 in der Zeitschrift für Kunst 
und Politik erschien, versucht er die österreichische 
Wesensart zu ergründen, seiner Meinung nach der 
Grund für den Unwillen zur Denkmalp�ege. �Nie-
mand, der [�] dieses Österreichische zu erfassen 
sich bemühte, konnte den konservativen Grundzug 
dieses Volkes übersehen�. Diese Wesensart lasse uns 
das Denkmal als etwas Eigenes und nicht Fremd-
artiges emp�nden, aber auch als etwas durch-
aus Selbstverständliches, das wir daher auch nicht 
immer besonders wertschätzen. Eine Wesensart, die 
uns auch heute noch vertraut erscheint. 

Tietze beklagt, dass sich jeder mächtige Bau-
herr über die Behörde hinwegsetze, wenn sie ihm 
keine �nanzielle Beihilfe mehr biete. Die Denk-
malbehörde müsse hingegen das Ideelle gegen das 
Materielle, das Ewige gegen das Zeitliche und das 
allgemeine gegen das besondere Interesse vertre-
ten. Die Denkmalp�ege müsse �wieder heraus aus 
ihrem Austragsstüberl, um zum Instrument zu wer-
den, dessen die neue Zeit zu ihrer Rechtfertigung 
und zu ihrer Stärkung bedarf. Umfassend genug, 
um die vielfach verschlungenen und in einander 
zuwiderlaufenden Interessen der Allgemeinheit 
vertreten zu können, emp�ndlich genug, um die 
Stimme der Wissenschaft wie den Pulsschlag des 
Volksherzens zu vernehmen, unabhängig genug, 

Das Europäische Kulturerbejahr 2018 darf durch-
aus auch dafür genutzt werden, ein paar Gedanken 
über die Gegenwart und Zukunft der Denkmal-
p�ege in Österreich anzustellen. Wie ist es um den 
Denkmalschutz und die Denkmalp�ege und damit 
um das Bundesdenkmalamt in Österreich bestellt? 
Und was sind die konkreten Herausforderungen 
und Aufgaben, die sich das Bundesdenkmalamt für 
die nächsten Jahre vorgenommen hat?

Vergangenheit und Mahnruf
Auch wenn es um Gegenwart und Zukunft gehen 
soll, kann ein Blick in die Vergangenheit erhel-
lend sein. 2018 ist nicht nur das Europäische Kul-
turerbejahr, es ist auch das Gedenkjahr 100 Jahre 
Republik und es ist ein Gedenk- und Mahn-
jahr an die tragischen Ereignisse von 1938, die so 

Der österreichische 
Kunsthistoriker und 
Denkmalpfleger 
Hans Tietze, 1929
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Denkmalbestand, das in den Dokumentationen 
des Bundesdenkmalamtes Niederschlag gefunden 
hat. In allen politischen und medialen Auseinan-
dersetzungen der letzten Jahre ist das hohe fach-
liche Wissen der Expertenorganisation nicht in 
Frage gestellt worden.

Die Wirkungsweise von Denkmalschutz und 
Denkmalp� ege in Österreich lässt sich gut in zwei 
Bildern darstellen. Zum einen ist dies der Wir-
kungskreislauf von Denkmalschutz und Denk-
malp� ege, der zeigt, wie der Weg vom �Verstehen 
und Wertschätzen� über das �Schützen und P� e-
gen� zum �Nutzen und Pro� tieren� für die Bevöl-
kerung führt. Es ist ein gesellschaftlicher Nutzen 
in kultureller, sozialer und ökonomischer Hin-
sicht. Das zweite Bild ist das so genannte Zahn-
radmodell. Wie bei einem Uhrwerk die Zahnräder 
ineinandergreifen, so bildet das Ineinandergreifen 
von Fach-, Regional-, Rechts- und Verwaltungs-
bereich des Bundesdenkmalamtes den Antrieb für 
die Erhaltung des kulturellen Erbes in Österreich. 
Würden sich diese Zahnräder in verschiedenen 
Verwaltungsebenen drehen, gingen viele Syner-
gien verloren. Über die regionalen Abteilungen des 

um allen anderen Gewalten gegenüber den eigenen 
Standpunkt vertreten zu können, daß alle Zukunft 
in der Vergangenheit wurzelt und daß daher eine 
wohlverstandene verantwortungsbewußte Denk-
malp� ege ein wichtiges Amt im Staate nicht ist, 
sondern hat.� Es sind vor allem Tietzes idealistische 
Vorstellungen von einer österreichischen Denk-
malp� ege, die uns auch für die Gegenwart und 
Zukunft Mahnung und Auftrag sein sollten. 

Die Geschichte ging vorerst anders wei-
ter und führte zu einer Zerschlagung der österrei-
chischen Denkmalp� ege nach 1934, die sich nach 
1938 unter nationalsozialistischem Vorzeichen 
fortsetzte. Erst die Wiedererrichtung des Bundes-
denkmalamtes nach 1945 legte den Grundstein für 
die Leistungen der Denkmalp� ege im Dienste des 
Wiederaufbaus in Österreich. Nach dem Auf und 
Ab der folgenden Jahrzehnte im Umgang mit dem 
kulturellen Erbe Österreichs sei nun gefragt, wo 
wir heute stehen und warum wir uns möglicher-
weise mit dem von Tietze Gesagten identi� zieren 
können? 

Intakter Motor für das kulturelle Erbe in der 
Gegenwart 
Besonders in den letzten Jahren hat sich das Bun-
desdenkmalamt bemüht, seine Grundsätze und 
seine Rolle innerhalb der österreichischen Kul-
turinstitutionen darzulegen. Wesentlich erscheint 
dabei die Bedeutung des Bundesdenkmalamtes 
als Kompetenzzentrum für das kulturelle Erbe, 
das mit der Bundeskompetenz Denkmalschutz 
eng verbunden ist. So ist das Bundesdenkmal-
amt eine Fachbehörde, ausgestattet mit einem in 
Österreich einzigartigen Pool an Denkmalp� ege-
expertinnen und -experten. Der über 150-jäh-
rige Bestand der Institution ist die Basis für das 
angesammelte Wissen um den österreichischen Das sog. Zahnradmodell

Der Wirkungskreislauf
von Denkmalschutz 
und Denkmalpflege
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Die Steinhalle im 
Arsenal (Wien, 
Abteilung für 
Konservierung und 
Restaurierung) als 
Beispiel für die 
Fachabteilungen des 
Bundesdenkmalamtes

Bundesdenkmalamtes für alle Bundesländer wer-
den Anlaufstellen bzw. Servicecenter für alle denk-
malp�egerischen Anliegen der Bevölkerung vor 
Ort bereitgestellt. Im Grunde genommen liegen 
die Fronto�ces des Bundesdenkmalamtes an den 
Denkmalen selbst. �Die Denkmale kommen nicht 
zu uns, sondern wir zu ihnen�, so die Präsidentin 
des Bundesdenkmalamtes. 

Die Expertise des Bundesdenkmalamtes wird 
durch das Zahnrad des Fachbereichs sowohl im 
Einzelfall als auch ganz allgemein angetrieben und 
stetig ausgebaut. Im Fachbereich sind Expertinnen 
und Experten auf verschiedensten Feldern gutach-
terlich tätig, etwa durch die Erstellung von Fach-
gutachten als Grundlage für die Unterschutzstel-
lung potentieller Denkmale. Auf den Gebieten der 
Architektur und Bautechnik, der Baudenkmal-
p�ege sowie der Konservierung und Restaurierung 
wird österreichweite Qualitätssicherung betrieben, 
Letztere durch das Informations- und Weiterbil-
dungszentrum Baudenkmalp�ege in der Kartause 
Mauerbach oder in den Restaurierwerkstätten des 
Bundesdenkmalamtes im Arsenal in Wien. Spezi-
elle Gebiete können aus dem Fachbereich öster-
reichweit betreut werden. Der Rechtsbereich 
sichert die Gleichbehandlung aller Betro�enen in 
Verfahren nach dem Denkmalschutzgesetz. 

Public Value Bundesdenkmalamt
Wie soll es mit dem Bundesdenkmalamt weiterge-
hen? Was sind die Herausforderungen der näheren 
und ferneren Zukunft? Das Bundesdenkmalamt 
hat 2017 die Entwicklung einer Gesamtstrate-
gie gestartet. Dies geschah unter dem Motto �pub-
lic value�, der für das Bundesdenkmalamt Nutzen 
und Wirkung der Erhaltung des kulturellen Erbes 
für die Gesellschaft bedeutet. In Schlagworten aus-
gedrückt, sollen die drei Bereiche � �Service erhö-
hen�, �Qualität sichern� und �Fachexpertise aus-
bauen� � in Zukunft verstärkt werden.

Der Servicecharakter des Bundesdenkmalam-
tes muss dabei eine zentrale Rolle spielen. Bereits 
bisher bildet die Betreuung der Denkmale durch 
die Gebietsreferentinnen und -referenten bzw. 
durch die jeweils sachlich spezialisierten Abteilun-
gen das Rückgrat der Denkmalp�ege in Österreich. 
Grundsätzliche Fragen könnte das Bundesdenk-
malamt jedoch oft besser und transparenter kom-
munizieren. Wie kommt das Bundesdenkmalamt 
darauf, gerade jetzt mein Haus unter Denkmal-
schutz zu stellen? Nach welchen konkreten Krite-
rien werden Objekte zur Unterschutzstellung aus-
gewählt und beurteilt? Nach welchen Richtlinien 
und Standards handeln die Denkmalp�egerinnen 
und -p�eger vor Ort, etwa wenn es um die Bera-
tung und schließlich um die Genehmigung von 
Veränderungen an Denkmalen geht? 

2014 sind die 417 Seiten starken �Stan-
dards der Baudenkmalp�ege� erschienen, die das 
Bundesdenkmalamt erarbeitet und herausgege-
ben hat. Standards, Leitfäden und Richtlinien der 
Denkmalp�ege bilden ein zentrales Programm 
des Bundesdenkmalamtes, um Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit der denkmalp�egerischen Ori-
entierungen herzustellen. Dies gilt ebenso für den 
Denkmalschutz: 2015 wurden durch eine Neuauf-
lage der Informationsbroschüre �Mein Haus: ein 
Denkmal? Mein Acker: ein Denkmal?� die Motive, 
Abläufe und Folgen einer Unterschutzstellung vor-
gestellt. Dieser Weg sollte künftig durch weitere 
Informationen online und in Form von Broschüren 
gestärkt werden. Auch sollte das Wissen des Bun-
desdenkmalamtes einer breiteren Ö�entlichkeit 
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Die „Standards der 
Baudenkmalpflege“

� nicht zuletzt über das Internet � zur Verfügung 
gestellt werden. Die neue Website des Bundesdenk-
malamtes bietet bereits ein höchst vielfältiges Ange-
bot. Mit Hilfe einer Digitalisierungsstrategie muss 
dieses weiter ausgebaut werden, auch unter Einbe-
zug etwa der Inventarwerke und Publikationen des 
Bundesdenkmalamtes. 

Wichtig für transparentes bürgernahes Ver-
waltungshandeln ist die Qualitätssicherung. Hier 
gilt es, die internen Strukturen und das Zusam-
menspielen im Zahnrad regelmäßig zu evaluieren 
und immer wieder bedarfsgerecht zu adjustieren. 
Neben den Überlegungen zur Verbesserung des 
behördlichen Handelns bedarf es auch einer weite-
ren Festigung der Fachexpertise des Bundesdenk-
malamtes. Konkrete Strategien zur Unterschutzstel-
lung und des entsprechenden gezielten Vorgehens 
sind nötig, damit das baukulturelle und archäolo-
gische Erbe � unter Berücksichtigung regionaler 
Besonderheiten � bundesweit einheitlich geschützt 
werden kann. Die Inventarisation und Dokumen-
tation dieses Erbes gilt es durch eine Digitalisie-
rungso�ensive und entsprechende Strategien auf 
zeitgemäßen Stand zu bringen. Die Veränderun-
gen an Baudenkmalen müssen regelmäßig evalu-
iert und ein bundeseinheitliches Handeln gemäß 
den Standards der Baudenkmalp�ege gewährleis-
tet werden. 

Das Bundesdenkmalamt muss sich auch 
dessen bewusst sein, dass Denkmalp�ege auf den 
Schultern von zahlreichen und sehr verschiede-
nen Handlungsträgern ruht. Der Erfolg wird durch 
den Verbund mit den Partnern und Stakeholdern 
im Bereich der Erhaltung und P�ege des Denkmal-
bestandes gewährleistet. Dabei spielt die Vernet-
zung mit den Ländern und Regionen eine zentrale 
Rolle. Eine strategische Zusammenarbeit aus den 
Blickwinkeln verschiedener Expertisen und Positio-
nen kann und soll zu einem Mehrwert für das kul-
turelle Erbe führen, der aus einer einzigen Position 
heraus nie so stark werden könnte wie gemeinsam. 
Das beginnt bei ganz konkreten bürgernahen Vor-
schlägen, etwa Überlegungen zu einer Verfahrens-
koordination im Falle von Baumaßnahmen, und 
führt bis zu Nutzungs- und Erhaltungsstrategien 

für die Denkmale und ihren Umraum. Dazu 
gehört auch die Einbindung bürgerschaftlicher Ini-
tiativen, die sich als Mitstreiter für das kulturelle 
Erbe erweisen.

Ausblick
All das wird das Bundesdenkmalamt aus eigener 
Kraft anstreben und bewerkstelligen müssen, um 
�die vielfach verschlungenen und in einander zuwi-
derlaufenden Interessen der Allgemeinheit vertre-
ten zu können, emp�ndlich genug, um die Stimme 
der Wissenschaft wie den Pulsschlag des Volksher-
zens zu vernehmen, unabhängig genug, um allen 
anderen Gewalten gegenüber den eigenen Stand-
punkt vertreten zu können, daß alle Zukunft in der 
Vergangenheit wurzelt und daß daher eine wohl-
verstandene verantwortungsbewußte Denkmal-
p�ege ein wichtiges Amt im Staate nicht ist, son-
dern hat.�, wie Hans Tietze 1936 formuliert hat.

Hier bleibt noch zu betonen, dass gerade die 
Stärkung der Fachexpertise dazu führen muss, auch 
von der Politik dauerhaft als unabhängige Exper-
teninstitution und als starker verlässlicher Partner 
zur Erhaltung des kulturellen Erbes in Österreich 
anerkannt und gefestigt zu werden. Dazu bedarf 
es natürlich einer entsprechenden �nanziellen und 
personellen Ausstattung und es bedarf endlich auch 
eines Lastenausgleichs durch eine Steuerentlastung 
für die Denkmaleigentümerinnen und -eigentü-
mer, die sich für die Allgemeinheit der Denkmale 
annehmen, sie p�egen und den nächsten Gene-
rationen übergeben. Um alle diese Ziele zu errei-
chen, braucht es aber auch eine breite ö�entliche 
Zustimmung und Unterstützung der österreichi-
schen Denkmalp�ege in guter Zusammenarbeit 
und Wechselwirkung mit allen ihren Playern. Das 
unter dem Motto �Erbe teilen� / �sharing heritage� 
stehende Europäische Kulturerbejahr 2018 möge 
dazu ein weiterer Motor sein, den Gedanken der 
gemeinsamen Verantwortung für unser aller Erbe 
zu fördern!
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Die Altstadt von 
Krems steht unter 
Ensembleschutz.

Vom Denkmalschutz zum kulturellen Erbe

Andreas Lehne Zwischen dem europäischen Denkmalschutz-
jahr 1975, das unter der Devise �Eine Zukunft für 
unsere Vergangenheit� stand, und dem Europäi-
schen Kulturerbejahr 2018 sind 43 Jahre vergan-
gen. Jahre, in denen sich der Blick auf das kultu-
relle Erbe und der Umgang mit ihm wesentlich 
verändert haben. Man kann daher nicht von der 
Wiederholung einer internationalen Kulturiniti-
ative sprechen, Voraussetzungen und Ausgangs-
punkte sind heute gänzlich andere. Ein Vergleich 
der beiden Jahre ist interessant, weil er die dazwi-
schenliegende Entwicklung deutlich macht, aller-
dings auch problematisch, weil Rückblick und Aus-
blick einander gegenübergestellt werden müssen: 
Als dieser Beitrag geschrieben wurde, war vom Kul-
turerbejahr 2018 gerade erst ein Viertel vergangen.

Das Jahr 1975 in Österreich
Bevor wir uns diesem Wandel in der Betrachtung 
des Erbes zuwenden, eine kurze Rückblende: Wie 
ist das Denkmalschutzjahr 1975 in Österreich 

abgelaufen? Welche Ziele hat man verfolgt, welche 
Ergebnisse hat es gebracht? Das damals vom Euro-
parat ausgerufene Jahr wurde von einem Österrei-
cher, dem Kärntner Politiker Dr. Ludwig Weiß, 
mitgestaltet. Ein von ihm schon 1963 dem Euro-
parat vorgelegter Bericht zum Schutz des architek-
tonischen Erbes bildete eine wesentliche Basis für 
diese Initiative. Das Denkmalschutzjahr wurde in 
Österreich bereits im September 1974 gestartet, als 
sich im Rahmen eines feierlichen Staatsaktes ein 
88-köp�ges Nationalkomitee mit Bundespräsident 
Kirchschläger an der Spitze formierte. Wesentliches 
Ziel der Kampagne war, die Überlebenschancen 
der Denkmäler durch ein besseres Denkmalschutz-
gesetz zu erhöhen. 

Einerseits war vorgesehen, den sogenannten 
�aktiven Denkmalschutz�, d.h. eine Erhaltungs-
verp�ichtung der Denkmaleigentümer einzufüh-
ren, andererseits wollte man auch Instrumente für 
den Ensembleschutz scha�en. Die Erkenntnisse, 
dass nicht nur hochrangige Einzeldenkmale ein 
adäquates Ensemble als Rahmen benötigen, son-
dern dass historische Siedlungsformationen letzt-
lich eine eigene Denkmalkategorie bilden, geht 
schon auf die Zeit um 1900 zurück. Seit den 
1960er Jahren, als man in Frankreich ein wirksa-
mes Maßnahmenpaket zur Erhaltung und Revi-
talisierung historischer Altstädte konzipiert hatte, 
war der Ensembleschutz zu einem breit diskutier-
ten �ema geworden. Letztlich sind beide Vorha-
ben gescheitert. Gegen die Erhaltungsverp�ichtung 
haben sich die Eigentümer erfolgreich gewehrt. Für 
den Ensembleschutz hat man dann im Jahre 1978 
zwar eine minimalistische Novellierung des Denk-
malschutzgesetzes durchgeführt, die sich aller-
dings als wenig praktikabel erwies. Die zu geringe 
bzw. fehlende Abstimmung des Bundesdenkmal-
schutzes mit den Ortsbildschutzbestimmungen der 
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Plakat zum „Europä-
ischen Jahr des Denk-
malschutzes“ 1975

Länder und Gemeinden bildet trotz einiger positi-
ver Ansätze, wie den niederösterreichischen Schutz-
zonen, bis heute ein Hindernis für einen integrati-
ven Schutz des kulturellen Erbes in Österreich. 

Was die Bewusstseinsbildung in der Ö�ent-
lichkeit betri�t, brachte die Initiative 1975 aller-
dings einen großer Erfolg. Dies war vor allem den 
Bemühungen des Bundesdenkmalamtes zu verdan-
ken. Hinsichtlich der personellen und �nanziellen 
Ressourcen noch schwächer ausgestattet als heute, 
veranstaltete es 280 Vorträge und beteiligte sich 
an 18 Ausstellungen, seine intensive Medienarbeit 
generierte nicht weniger als 1000 Zeitungsartikel. 
Das Echo in der Bevölkerung war überaus positiv. 
Mit der Kampagne hatte man den Nerv der Zeit 
getro�en, herrschte doch in jenen Jahren ein allge-
meines Misstrauen gegenüber der zeitgenössischen 
Architektur, die man als den emotionalen Bedürf-
nissen gegenüber unzulänglich, steril, langweilig, ja 
teilweise auch brutal empfand. Vor dieser Moderne 
wollte man das vertraute Alte in Schutz nehmen. 
�Haus für Haus stirbt dein Zuhaus�, lautete einer 
der Slogans der Kampagne. Dagegen musste man 
sich zur Wehr setzen.

Die Entwicklung nach 1975
Was die Einstellung zur zeitgenössischen Archi-
tektur betri�t, hat sich seit dieser Zeit sehr viel 

geändert. Architektur hat wieder einen aner-
kannten Platz in der Gesellschaft gefunden, ist zu 
einem nicht mehr negativ besetzten Gesprächs-
thema, gewissermaßen also wieder �salonfä-
hig� geworden. Das ist sicher nicht nur auf die 
geschickte PR-Arbeit einschlägiger Lobby-Insti-
tutionen zurückzuführen. Die Postmoderne, der 
als �Architekturstil� zwar ein nur kurzes Leben 
beschert war, hat in ihrer antidoktrinären Ideolo-
gie auch längerfristig zu einem neuen, zumindest 
scheinbar nicht mehr dem bloßen Funktionalis-
mus verp�ichteten Bauen geführt. Architektur ist 
intellektueller geworden, vielleicht auch eleganter, 
sie reagiert wieder stärker auf die Bedingungen 
des jeweiligen Ortes. Dieser postmoderne Ansatz 
brachte aber auch einen anderen, spielerische-
ren Umgang mit dem Denkmal. Mit architekto-
nischen Eingri�en sollten nun �Zeichen gesetzt� 
werden, die bisweilen den Altbestand konterka-
rierten. Das Wiener Museumsquartier der Ort-
ner-Brüder etwa kann so interpretiert werden, 
aber auch Domenigs Umbau des Industriedenk-
mals Heft in Kärnten oder Holleins Hinzufügun-
gen am Rothschildschloss in Waidhofen an der 
Ybbs. Insgesamt hat � und das mag man durchaus 
bedauern � der Respekt vor dem Original abge-
nommen. Der Bestand wurde tendenziell zum 
gestaltbaren Material.

Parallel zu dieser Abwertung der Substanz 
vollzog sich eine Hinwendung zum Konzeptio-
nellen, Immateriellen. International wurde diese 
Hinwendung zum �intangiblen� Erbe durch ein 
UNESCO-Übereinkommen unterstützt, dem 
Österreich 2009 beigetreten ist. Bräuche, Wis-
sen, Traditionen können auf nationaler und inter-
nationaler Ebene als erhaltenswert nominiert und 
dann in entsprechenden Verzeichnissen registriert 
werden. Die Österreichische UNESCO-Kommis-
sion hat hier sehr aktiv gewirkt, insgesamt gibt 
es bereits 103 nationale Eintragungen, wobei ein 
Schwerpunkt auf traditionelles Handwerk gelegt 
wurde. In Niederösterreich stehen etwa die Peche-
rei im Steinfeld oder das Ybbsitzer Schmiede-
handwerk auf diesen Listen des immateriellen 
Kulturerbes.
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Das europäische Kulturerbejahr 2018
Anders als 1975 geht es diesmal bei der von der 
Europäischen Union gestarteten Initiative um 
einen viel breiter gefassten Kulturerbe-Begri�: �Der 
Begri� Kulturerbe bezeichnet kulturelle und krea-
tive Ressourcen materieller oder immaterieller Art, 
deren Wert für die Gesellschaft ö�entlich aner-
kannt wurde, damit sie für künftige Generationen 
bewahrt werden. Das Kulturerbe umfasst Natur-
schutzgebiete, Kulturstätten und archäologische 
Ausgrabungsstätten, Museen, Denkmäler, Kunst-
werke, historische Städte, literarische, musikali-
sche, audiovisuelle und digitale Werke sowie das 
Wissen, die Gebräuche und Traditionen der euro-
päischen Bürgerinnen und Bürger� (EU-Factsheet 
vom Dezember 2017).

Dementsprechend breit und vielfältig prä-
sentiert sich auch der österreichische Veranstal-
tungskalender. Auf der entsprechenden Website des 
Bundeskanzleramtes (www.kulturerbejahr2018.at) 
�nden sich derzeit (Stand 9. April) 81 Veranstal-
tungen und 51 Events, hinter denen nicht nur o�-
zielle Institutionen wie das Bundesdenkmalamt, 
Museen, Universitäten oder Kommunen, sondern 

auch eine Vielzahl privater Organisationen und 
Vereine stehen. Auf für Niederösterreich besonders 
relevante Vorhaben, wie das Kellergassenprojekt in 
Poysdorf oder die Vortragsreihe von Europa-Nostra 
Austria wird in diesem Heft noch an anderen Stel-
len hingewiesen. Klickt man durch die Liste des 
Bundeskanzleramtes, gewinnt man allerdings den 
Eindruck, dass hier doch in einigen Fällen bereits 
bestehende oder ohnehin für dieses Jahr angesetzte 
Veranstaltungen zusätzlich mit dem Label �Europä-
isches Kulturerbejahr 2018� versehen wurden. 

Es sei daher auf zwei �maßgeschneiderte� 
Projekte hingewiesen, die für den aktuellen, o�e-
nen, medien- und spartenübergreifenden Kultur-
begri� besonders charakteristische sind: Im Rah-
men einer künstlerischen Intervention in der 
Wiener Hofburg wird das Innere der Kuppel über 
dem Michaelertor in blaues Licht getaucht, sie 
erscheint daher gleichsam als umgekehrter Kes-
sel, der die spezielle mitteleuropäische Tradition 
der in Österreich vor allem im Burgenland und 
im Mühlviertel noch lebendigen Handwerkstech-
nik des Blaudrucks symbolisieren soll. Am Wie-
ner Schwarzenbergplatz entsteht als temporäre 

Das Rothschildschloss in 
Waidhofen an der Ybbs 
mit dem Glasaufsatz 
von Hans Hollein 
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Installation ein aus 400 Bäumen und Sträuchern 
bestehendes Labyrinth. Es verweist darauf, dass 
es sich beim Labyrinth um ein uraltes, in ganz 
Europa verbreitetes Kulturgut handelt, das als 
Idee immateriell, in seinen vielfältigen Realisie-
rungen aber materiell ist.

Wie erwähnt, war das Jahr 1975 stark auf 
den Denkmalschutz fokussiert. Das damalige Ziel, 
den Denkmalschutz als gesamtgesellschaftliche Ver-
p�ichtung im Bewusstsein der Bevölkerung stär-
ker zu verankern, wurde durchaus erreicht. Nicht 
zufällig erschien 2015 aus Anlass des 40-jähri-
gen Jubiläums ein von ICOMOS herausgegebe-
ner schwergewichtiger Band, dessen Beiträge auch 
den längerfristigen Auswirkungen dieses Jahres 
gewidmet sind (Die Zukunft unserer Vergangen-
heit. Zum 40. Jubiläum des Europäischen Denk-
malschutzjahres (1975�2015, Berlin 2015). Wie 
wird man in 40 Jahren das Jahr 2018 erinnern? 
Wird man es erinnern? Wird man die enorme Aus-
weitung des Kulturbegri�s nachträglich als Errun-
genschaft loben oder als Verwässerung bedauern? 
Der Erfolg von 1975 beruhte auf die Konzentra-
tion auf ein relativ eng de�niertes Anliegen. Wenn 

das Aktionsfeld weit aufgemacht wird, besteht die 
Gefahr, dass die investierte Energie verpu�t.

Auf der anderen Seite erscheint es in einer 
Zeit zunehmender Homogenisierung der Alltags-
kultur durch Globalisierung und soziale Medien 
wichtig und notwendig, auf die so vielfältigen, 
regionalen und lokalen Traditionen aufmerksam 
zu machen und ihre Weiterführung zu unterstüt-
zen. Schließlich soll man materielles und imma-
terielles Erbe nicht als Konkurrenten betrachten. 
Beide �Aggregatzustände� des Erbes sind in viel-
facher Weise aufeinander angewiesen. So benötigt 
das materielle Erbe beispielsweise die traditionel-
len Handwerkstechniken zum Überleben, ebenso 
wie das immaterielle Erbe konkrete Objekte wie 
Geräte, Handwerkszeug, Kostüme etc. benötigt. 
Vor allem aber ist das immaterielle Erbe unmittel-
bar an zu p�egende Kulturlandschaften oder auch 
an Orte in ihrer spezi�schen, ebenfalls zu erhalten-
den baulichen Erscheinung gebunden. Vielleicht 
bietet das Jahr 2018 also die Chance, das Wesen 
des Erbes als intensive Interaktion von Körperli-
chem und Geistigem zu begreifen.

Das Ybbsitzer Schmie-
dehandwerk wurde 
von der UNESCO in 
die Liste des imma-
teriellen Kulturerbes 
aufgenommen.
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Kellergasse Galgenberg 
in Wildendürnbach 

Die Weinviertler Kellergasse. 
Prägendes Element der Kulturlandschaft 

Gerold Eßer Der Weinbau im niederösterreichischen Wein-
viertel besitzt eine jahrhundertealte Tradition. Er 
hat die wirtschaftliche Entwicklung der Region 
geprägt und tut es heute noch. Kam der Weinbau 
bereits mit den Römern nach Österreich, so waren 
es seit dem Mittelalter vor allem die großen Klös-
ter und Stifte und die adeligen Grundherren mit 
ihren ausgedehnten, teils weit von den Stammsit-
zen entfernt liegenden Reb�ächen, die den Wein-
anbau, die Kelterung und den Handel den sich ver-
ändernden Bedingungen des Marktes entsprechend 
entwickelten und kultivierten. Die Bedeutung 
des Weinbaus für den Landesausbau war enorm: 
Im 16.�Jahrhundert etwa erlebte der Weinbau 
einen historischen Höhepunkt, als die Weinbau-
�ächen im Gebiet des heutigen Niederösterreich 
etwa doppelt so groß waren wie heute. Mit den in 
Gesetze gegossenen Reformbestrebungen Maria 
�eresias und Joseph�II., in deren Folge den Bau-
ern eigener Besitz und selbstständiges Wirtschaf-
ten in bis dahin unbekanntem Maß zugestanden 

und ermöglicht wurde, wurde eine in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts einsetzende Verbäuer-
lichung des Weinbaus in Gang gebracht, die einen 
deutlichen, noch heute prägenden und besonders 
auch baulich manifesten Abdruck im regionalen 
Landschaftsbild hinterlassen hat. 

Kulturlandschaft
Zeugnis dieser gesellschaftlich bedeutenden histo-
rischen Entwicklung sind die für die Kulturland-
schaft des Weinviertels prägenden Kellergassen, 
räumlich konzentrierte Ansammlungen bäuerli-
cher Weinkeller, deren Lage an den Dorfrändern 
oder inmitten der Rieden bauliche Zäsuren im 
landschaftlichen Miteinander der bewirtschafte-
ten Flächen und der in den Niederungen liegen-
den Siedlungen generiert. Etwa 1.100 Kellergassen 
und knapp 37.000 die Kellergassen konstituie-
rende bauliche Einheiten zählt dieser in besonders 
hoher Dichte auf dem Gebiet des Weinviertels, 
Österreichs größtem Weinbaugebiet, verwirklichte 
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In der Kellergasse Tie-
fer Graben in Herrn-
baumgarten wurden 
die Keller in den steil 
anstehenden Lössabhang 
eingearbeitet.

Siedlungsbautypus. Kommen Kellergassen auch in 
den angrenzenden Regionen im niederösterreichi-
schen Zentralraum, entlang der �ermenlinie, im 
nördlichen Burgenland, in den südlichen Teilen 
Böhmens und Mährens, sowie in einigen Weinbau-
regionen der Slowakei, Ungarns und Sloweniens 
vor, sind sie nirgends sonst in einer vergleichbaren, 
den Landschaftsraum mitgestaltenden Dichte all-
gegenwärtig: Auf die etwa 550 heute bestehenden 
Ortschaften des Weinviertels entfallen demnach � 
glaubt man den wissenschaftlich nachgewiesenen 
Zahlen � durchschnittlich je zwei Kellergassen mit 
jeweils über 60 Kellern. Dieses außergewöhnliche 
Kulturerbe geht hier deshalb jeden etwas an: Auf je 
etwa zehn Bewohner des Viertels kommt ein Wein-
keller in einer Kellergasse! 

Natur der Kellergasse
Die Kellergassen sind auch physisch aufs Engste 
mit der sie umgebenden Landschaft verbunden: 
Aus Gründen der Arbeitse�zienz nahe der Wein-
gärten angelegt, wurden die Weinkeller in vielen 
Fällen � ohne zusätzliche konstruktive Sicherungs-
maßnahmen � als lange, gewölbte Kellerröh-
ren gleich bleibender Breite in den anstehenden, 
äußerst tragfähigen Lössuntergrund gegraben. Der 
gewonnene Lehm wurde als Baumaterial bei der 
Errichtung der Kellereingänge (Vorkappeln) oder 

der den Kellern vorgelagerten Presshäuser wieder-
verwendet. Rechtlich war für die Anlage von Kel-
lern und den Bau von Presshäusern eigener Grund-
besitz nicht zwingend erforderlich, reichte den 
Weinbauern nach dem Bergrecht doch die oft 
nur mündlich gegebene Erlaubnis des jeweiligen 
Grundeigentümers. So kommt es, dass die Keller-
gassen entlang bestehender Wirtschaftswege am 
Übergang zu den Weinbau�ächen entstanden. 
Während parallel zum Hang verlaufende Wege das 
Graben von Kellern in erster Linie bergseits ermög-
lichten (Zeilen), gestatteten in der Falllinie der 
Hänge verlaufende, durch Regen und Befahrung 
mit der Zeit ausgewaschene Hohlwege die Anlage 
von Kellern beiderseits der Gassen. An Wegekreu-
zungen oder Wegegabelungen entstanden kleine 
platzartige Situationen. Eine Sonderform stellen 
die haufenförmig angelegten Kellersiedlungen dar, 
die etwa auf einer Hügelkuppe oder rund um einen 
Kirchenberg angelegt wurden. 

Architektur der Kellergasse
Je nach Anzahl der im baulichen Zusammen-
hang angelegten Keller und Presshäuser entstan-
den sehr kleine oder auch bis zu mehrere hundert 
Objekte umfassende, große Siedlungseinheiten. 
Der klar de�nierten Nutzung wegen � der Ver-
arbeitung der Trauben und der Lagerung und 
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Die beidseitig in den 
Flanken eines Hohlwe-
ges angelegte Kellergasse 
Radyweg in Poysdorf

Reifung des Weines � und der homogenen Nutzer-
schaft sowie der wenigen verfügbaren Baumateria-
lien entsprechend wurden Keller und Presshäuser 
in immer ähnlichen Bauformen und vergleichba-
ren Dimensionen errichtet. Den Standardfall einer 
voll ausgebauten Kellereinheit stellt eine mit gerin-
gem Gefälle in den anstehenden Hang gegrabene, 
gerade und eingewölbte Kellerröhre dar, der ein 
über rechteckigem Grundriss errichtetes, einge-
schoßiges Presshaus vorgesetzt wurde. War für die 
Größe des Presshauses meist die bereits vor des-
sen Errichtung hier zu platzierende Baumpresse 
ausschlaggebend � die Länge des nach dem Prin-
zip der Hebelwirkung arbeitenden Pressbaumes 
war bei der Festlegung der Innenraumbreite oder 
-tiefe maßgebend � so war dessen ˜ußeres durch 
nur wenige praktische Erfordernisse bestimmt: 
Dicke, zumeist aus Lehm, Lehmziegeln oder spä-
ter aus gebrannten Ziegeln errichtete, verputzte 
und weiß gekalkte Außenwände wurden durch nur 
wenige notwendige Ö�nungen � die Kellertür, das 
Gaitloch zum Einbringen der Trauben sowie kleine 
Licht- und Luftschlitze oder Fenster � durchbro-
chen. Je nach Positionierung des Presshauses im 
Bezug zum Gelände oder zu den Nachbarobjekten 
war der Pressraum zwecks Ableitung der Regenwäs-
ser durch ein einfaches Satteldach, ein Walmdach 
(bei freistehenden Objekten) oder ein Pultdach (in 
engen Hohlwegen) nach oben hin abgeschlossen. 
Dächer wurden mit Stroh, später mit gebrannten 

Ziegeln eingedeckt. Je nach verfügbarem Raum-
angebot � dem Abstand zum Nachbarn sowie der 
möglichen Bautiefe in Hohlwegen � wurden Press-
häuser giebel- oder traufständig errichtet. In engen 
Hohlwegen wurden sie dicht an dicht, meist mit 
einem kleinen Abstand zueinander, der den Ablauf 
des Regenwassers in die Gasse ermöglichte, erbaut. 
War das Platzangebot größer, ergaben sich oft eher 
lockere Abfolgen der einander ähnlichen Gebäu-
defronten entlang einer nur ungenau de�nierten 
Bau�ucht. 

Ensembles in der Landschaft
Wegen der Gleichartigkeit der äußeren Erschei-
nung der einfach strukturierten, bäuerlichen 
Objekte bestehen ihr besonderer Reiz und ihr Wert 
in der Wirkung, die sich aus dem Ensemble und 
der baulichen Unversehrtheit dieser siedlungsähn-
lichen Anlagen ergibt. In zweifacher Hinsicht ste-
hen Kellergassen im Verhältnis zu der sie umgeben-
den, durch Menschenhand gestalteten Landschaft: 
Kellergassen in tiefen Hohlwegen etwa treten 
zurück, versinken in der Flur und leben zuvorderst 
einen räumlichen Innenbezug, der ganz aus der 
Abfolge der Keller und Presshäuser in der engen 
Gasse entsteht: Je tiefer der Hohlweg, desto weni-
ger ist die Kellergasse in der Landschaft sichtbar. 
Weniger steile � und damit tiefe � Hohlwege dage-
gen ermöglichen einen aktiven Bezug zur Land-
schaft, indem die über den Kellern angelegten Gär-
ten und Rieden zur direkten Nutzung zugänglich 
werden. In diesen Fällen kann die Kellergasse mit 
ihrer Dachlandschaft zu einem sichtbaren Teil der 
Umgebung werden. Ganz anders die entlang von 
hangparallelen Wegen in Zeilen oder auf Anhö-
hen in Gruppen errichteten Kellergassen: Diese ö�-
nen sich zur Landschaft und sind ihrerseits weithin 
sichtbar. Der räumliche Innenbezug der Kellergasse 
wird überlagert durch einen vielfach überwältigen-
den Außenbezug, der die Kellergasse mit der o�e-
nen Landschaft verbindet. 

Lebendiges Kulturgut
Durch das Eingraben der Keller in den Untergrund 
und die einfache Bauform der kleinen bäuerlichen 
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Den frühesten bekann-
ten Bildbeleg für die 
Existenz von Kellergas-
sen liefert eine Darstel-
lung der Melker Pfarre 
Rohrendorf von Franz 
Mayer aus dem Jahr 
1767, Stift Melk. Das 
Gemälde zeigt einige 
Keller in der Oberen 
Wienerstraße in Roh-
rendorf bei Krems.

Nutzbauten fügen sich die Kellergassen als bau-
liche Ensembles besonders sinnfällig in die auch 
heute noch durch Weinbau und Landwirtschaft 
bestimmte naturräumliche Umgebung ein. Sie sind 
kulturell bedeutende Zeugnisse bäuerlichen Lebens 
und Wirtschaftens seit der Mitte des 18. Jahr-
hunderts. Als Bestandteil des Selbstversorgerkon-
zepts jeder bäuerlichen Einheit der Region spiel-
ten und spielen die Weinkeller in den Kellergassen 
im Leben der Menschen eine tragende Rolle. Auf 
Grund ihres Verbreitungsgrades, der Wiederer-
kennbarkeit und Einzigartigkeit als bauliche und 
siedlungsbauliche Elemente der historischen Kul-
turlandschaft und ihres auch heute noch mehr-
heitlich authentischen Erhaltungszustandes sind 
die Kellergassen für die Region in hohem Maß 
identitätsstiftend. Auf Grund ihres Kleinklimas 
(geschützte Lagen) und des reichhaltigen P�an-
zenbestandes (historische Obstsorten) im direkten, 

von der modernen Landwirtschaft vielfach ver-
schonten Umfeld der Keller stellen die Kellergas-
sen heute für Menschen und Tiere besondere Erho-
lungs- und Genussräume dar.

Kultur im Wandel
Doch ihr Bestand ist gefährdet. Der spätestens in 
der Wiederaufbauphase nach dem 2. Weltkrieg auch 
am Land einsetzende allgemeine gesellschaftliche 
Wandel hin zu einer Diversi�zierung der Berufs-
bilder und Lebensmodelle, ein dramatischer Rück-
gang der Weinbaubetriebe sowie der Wandel der 
Verarbeitungsmethoden im Weinbau haben dazu 
geführt, dass die einstigen Wirtschaftsgebäude ihrer 
ursprünglichen Nutzung beraubt wurden. Viele ste-
hen heute leer und sind dem Verfall preisgegeben. 
Neubauten in den Kellergassen haben das sensible 
Gleichgewicht der baulichen Ensembles in Frage 
gestellt, vielfach bereits zerstört. Und doch haben 
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seit den 1970er Jahren auf allen Ebenen der Gesell-
schaft vorangetriebene Initiativen zu einem Wandel 
in der Wahrnehmung der Kellergassen geführt. Stra-
tegien zur In-Wert-Setzung mit dem Ziel des Erhalts 
der Kellergassen haben vielerorts Erfolge gezeitigt: 
Kulturelles Erbe wurde sichtbar gemacht, Anreize 
zum baulichen Erhalt wurden gegeben, Beratung 
organisiert, Erhaltungsleitfäden erstellt und lokale 
und regionale Stakeholder gestärkt. Heute sind viele 
Kellergassen wieder Orte des Miteinanders, des 
gemeinsamen Erhalts des kulturell Ererbten, des 
nachbarschaftlichen Austauschs (der Kellernachbar 
ist ein anderer als der Nachbar im Dorf!), des Mit-
einander-Feierns bei Kellerfesten und der Freizeit-
gestaltung. Und Kulturerbe und menschliches Mit-
einander bilden heute eine solide Grundlage für 
Konzepte zur Entwicklung des ländlichen Raumes, 
die einen regionalen Wandel durch die Entwicklung 
des Weinviertels als Genussregion mit sanftem Tou-
rismus anstreben.

EYCH 2018
Im Europäischen Kulturerbejahr 2018 (European 
Year of Cultural Heritage) wird die Weinviertler 
Kellergasse in Niederösterreich zum �ema: Eine 
Partnerschaft des Bundesdenkmalamtes mit loka-
len Trägern (Gemeinden, Vereinen) sowie Abtei-
lungen der Landesregierung zielt auf die Erfor-
schung, den Schutz, die Erhaltung und die 
Vermittlung dieses weltweit einzigartigen Kultur-
erbes. Im Rahmen eines Jahresprogrammes werden 
verschiedene Aspekte dieses vielfältigen �emas 

in der gebotenen Breite am Beispiel einzelner Kel-
lergassen in Poysdorf behandelt. Ein wesentlicher 
Bestandteil des Vorhabens ist etwa die exemplari-
sche wissenschaftliche Aufarbeitung der Bau- und 
Nutzungsgeschichte von Kellergassen am Beispiel 
besonders gut erhaltener Ensembles. Eine verfor-
mungsgerechte Vermessung und Darstellung der 
Objekte samt ihrer Innen- und Außenräume wird 
dabei als Basis dienen für die bauhistorische Erfor-
schung und Inventarisierung. Workshops zu Fra-
gen der Erhaltung von Presshäusern und Weinkel-
lern werden sich mit den �emen Architektur der 
Kellergasse, Fassadensanierung, Lehmbau, Holz 
und Eisen sowie alten Obstsorten als Bestand-
teil des Lebensraumes Kellergasse beschäftigen. 
Die Workshops sind an ein breites Fach- sowie 
auch Laienpublikum gerichtet. Der Ö�entlich-
keit zugängliche Veranstaltungen (Lange Nacht der 
Kellergassen, O�ene Baustelle Kellergasse) dienen 
der Dissemination des Wissens und der Vermitt-
lung der Bedeutung des kulturellen Erbes. Im Rah-
men eines Symposiums werden die das Phänomen 
der Kellergassen als Elemente der Kulturlandschaft 
bestimmenden Aspekte aus wissenschaftlicher 
Sicht und aus dem Blickwinkel eines gesamtheitli-
chen Ansatzes zusammenfassend behandelt werden 
(Symposium �Kellergassen Kulturlandschaft Wein-
viertel�, 26.�28. Okt., Poysdorf, Reichensteinhof ). 

Alle Termine und Detailinformationen zum 
Kellergassen-Projekt im Rahmen des Europäischen 
Kulturerbejahres 2018 �nden Sie online unter 
www.vinoversum.at/poysdorf/keller-kultur-erbe.

Die zeilenförmig ange-
legte Kellergasse Alte 
Geringen in Ketzelsdorf 
bei Poysdorf dominiert 
die sanften Rieden süd-
lich der Ortschaft. 
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Chateau Durdan, 
Frankreich: Das fran-
zösische Nationalerbe 
wird traditionell am 
Europäischen Tag des 
Denkmals umfangreich 
vorgestellt und von 
Millionen Besuchern 
besucht.

Denkmalpflege in Europa

Unser Kontinent war über Jahrtausende durch 
langlebige, großräumige Kulturregionen geprägt, 
die untereinander in engem Austausch standen. 
Dem Römischen Imperium gelang eine weitge-
hende verwaltungstechnische Vereinigung, die vom 
Atlantik bis weit nach Afrika und Asien reichte 
und rasch zur Symbiose der lokalen Lebensformen 
führte. Mit dem langsamen Zusammenbruch der 
Zentralregierung und dem Ende des West-Reichs 
476 folgten verschiedene regionale Herrschaf-
ten, die antikes Wissen und teils auch romanische 
Sprachdialekte weiter tradierten. Man über-
nahm teilweise nahtlos die römischen Strukturen, 
andernorts fungierte die römische Kirche als wich-
tiger Träger der Organisation. Das Ost-Reich hielt 

sich hingegen bis ins Spätmittelalter und prägte 
einen weiten orthodoxen Kulturraum.

Unter dem im Jahr 800 zum Kaiser gekrön-
ten Karl dem Großen wuchsen weite Teile Europas 
wieder zu einer strukturellen Einheit vom Atlantik 
und der Nordsee bis zum Mittelmeer zusammen. 
Auch wenn seine ambitionierte Idee unter den 
Nachfolgern durch Teilung untergraben wurde, 
hielt sich das zentrale Kaiserreich bemerkenswert 
lange bis zur Au�ösung 1806. Europa war inzwi-
schen zu einer dicht ver�ochtenen Wirtschafts-, 
Kultur- und Wertegemeinschaft gewachsen, deren 
untereinander eng verwandten Herrscher an der 
Spitze politisch de�nierter Territorien standen. 
Bis auf die Sprachen sowie lokale Bräuche und 

Patrick Schicht
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Bauvariationen stellte der Kontinent eine bemer-
kenswert geschlossene Zivilisation dar. Das zeigte 
sich auch im anachronistischen Nationalismus des 
19. und 20. Jahrhunderts, als �eberhaft versucht 
wurde, Abgrenzungen auszumachen, diese jedoch 
weder in Gesinnung noch Architektur oder Kunst-
handwerk gefunden werden konnten. 

Heute ist Europa angesichts einer globali-
sierten Welt aufgerufen, sich seiner überregiona-
len kulturellen Entwicklung bewusst zu sein und 
das gemeinsame Erbe im rücksichtslosen Weg-
werfzeitalter gezielt zu schützen und zu bewah-
ren. Die authentischen materiellen Hinterlassen-
schaften unserer Ahnen beweisen sich durch den 

rasanten Fortschritt der Untersuchungstechniken 
sowie durch stetig neue Fragestellungen als Tresore 
von bei Weitem nicht erschöpften Informationen. 
Sie erfordern von uns größtmöglichen Respekt, 
um auch künftigen Generationen als unverfälschte 
Originaldokumente zur Verfügung zu stehen. 

Diesem Anspruch hat sich die moderne 
europäische Denkmalp�ege seit ihrem Beginn im 
späten 19. Jahrhundert verschrieben. Baudenk-
male sowie archäologische, technische, gärtneri-
sche und bewegliche Objekte sind demnach in ers-
ter Linie in Substanz und Erscheinung hochgradig 
unverändert zu erhalten und notwendige Eingri�e 
sollten entsprechend minimiert und sensibel sein. 
Bereits um 1900 wurden europaweit denkmalfach-
liche �eorien abgestimmt und gemeinsame Stra-
tegien gesucht. Man hatte allgemein einen hohen 
Standard bei der Erfassung und Erforschung ent-
wickelt, jedoch noch kaum einen rechtlichen 
Behördenstatus erlangt. Dieser wurde fast über-
all schlagartig nach dem 1. Weltkrieg etabliert, als 
unmittelbar gefährdete Bauwerke und Kunstsamm-
lungen geschützt werden mussten. 1931 publi-
zierte der erste internationale Kongress von Denk-
malp�egern mit der Charta von Athen eine Fibel, 
die mit ihren Forderungen nach quali�zierter Res-
taurierung, dem Schutz von Bodenfunden und der 
Aufmerksamkeit auf das Umfeld von historischen 
Stätten bis heute nichts an Aktualität verloren hat. 
Nach dem 2. Weltkrieg wurde mit erstem Schwer-
punkt Europa und Sitz in Paris die UNESCO 
gegründet, der Österreich 1948 beitrat. Sie verab-
schiedete 1954 die Haager Konvention zum Schutz 
von Kulturgut bei bewa�neten Kon�ikten. 

Bereits 1949 wurde der Europarat gegrün-
det, der in Artikel 1 seiner Satzungen den Schutz 
und die Förderung der Ideale und Grundsätze des 
gemeinsamen Erbes bestimmte. Es folgten 1954 
das Europäische Kulturabkommen zur Förderung 
der Forschung, 1967 Richtlinien zum Umgang mit 
geschichtlich oder künstlerisch bedeutsamen Bau-
werken und 1969 ein europäisches Übereinkom-
men zum Schutz archäologischen Kulturguts sowie 
Resolutionen für das damalige Denkmalschutz-
jahr. Die Empfehlungen an die Kulturminister 

Ara Pacis, Italien: Der 
monumentale Schutz-
bau über dem berühm-
ten Denkmal von 
Augustus veranschau-
licht die Herausforde-
rungen der modernen 
Denkmalpflege.
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L´Aquila, Italien: Nach 
dem verheerenden Erd-
beben in den Abruzzen 
2009 bildete sich umge-
hend ein internationa-
les Programm, in des-
sen Rahmen zahlreiche 
Staaten Patenschaften 
für Wiederaufbauten 
übernahmen.

nach aktiverem Denkmalschutz, Integration in die 
Raumordnungspolitik und Zuteilung umfangrei-
cher Mittel zur Finanzierung sind noch heute gül-
tig. Angesichts der heterogenen nationalen Codi-
zes wurde 1970 vom Europarat ein Rahmengesetz 
für den Schutz von unbeweglichem Kulturgut ent-
worfen, wonach ein Mindeststandard vorgegeben 
wurde. 1971 folgte vom Europarat die Erklärung 
von Split zur Aufwertung und besseren Zusam-
menarbeit historischer Städte. 1972 verabschiedete 
die UNESCO ihre Welterbekonvention, in der die 
Etablierung von hochquali�zierten, gut ausgestat-
teten und gesetzlich wirksamen Denkmalbehörden 
vereinbart wurde.

Im Rahmen des Europäischen Denkmalschutzjahrs 
1975 verfasste wiederum der Europarat mehrere 
Resolutionen an die Regierungen, wonach in histo-
rischen Siedlungen Schutzzonen zu erfassen, diese 
gesetzlich zu verankern und �nanziell zu unter-
stützen sind. Den historischen Ensembles in Städ-
ten und Dörfern mit ihrem gewachsenen Umfeld 
wurde dabei der erste Platz für die gesellschaftliche 
Bedeutung, aber auch die aktuelle Bedrohung ein-
geräumt. 1976 folgte vom Europarat eine Resolu-
tion zur größeren Einheit der Mitgliedstaaten mit 
dem Ziel einer integrierten Denkmalschutzpolitik. 

Nachdem die Übereinkünfte von 1975 kaum 
umgesetzt wurden, verabschiedeten die Kultur-
minister 1985 eine Vorlage zum Schutz des archi-
tektonischen Erbes, worin sich alle Vertragspart-
ner verp�ichteten, gesetzliche Maßnahmen zum 
Schutz von gesamtheitlichen Denkmalzonen zu 
tre�en und deren Betreuung den Denkmalbehör-
den zu übertragen (Österreich hat diese Konven-
tion als eines der letzten Länder bislang nicht rati�-
ziert). 1995 folgte eine Empfehlung des Europarats 
zur Erhaltung von Kulturlandschaften, wonach 
umgehend mit Erfassung und Bewertung von his-
torischen Regionen zu beginnen war, um Rechts-
schutz zur Erhaltung zu gewährleisten. Zuletzt hat 
der Europarat 2006 eine Konvention zum gemein-
samen kulturellen Erbe Europas beschlossen, da 
dieses einen bedeutenden Faktor in der Entwick-
lung unserer Gesellschaft darstellt. 

Trotz dieser kulturellen Ver�echtungen und 
der zahlreichen Abkommen gestaltet sich die euro-
päische Denkmalp�ege noch längst nicht ein-
heitlich. In Anbetracht der zunehmend globa-
len Herausforderungen, aber auch der Vernetzung 
internationaler Rechte ist immerhin in nächster 
Zeit eine größere Dynamik zu erwarten. Im Fol-
genden sollen auf Basis stellvertretender Beispiel-
länder die grundsätzlichen europäischen Struktu-
ren mit ihren Vor- und Nachteilen kurz vorgestellt 
werden.

Gesamtheitlicher Schutz
In Skandinavien gibt es seit langem den verfas-
sungsmäßigen Ansatz, alle Ressourcen, seien es 
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Walmer Castle, Eng-
land: Im britischen 
Raum wird zur ver-
ständlichen Erzählung 
gern ein Generalthema 
präsentiert, wie hier der 
vollständig rekonstru-
ierte Schlosspark Hein-
richs VIII.

Dotierung mit personellen und �nanziellen Res-
sourcen stellt das Rückgrat einer serviceorientierten 
Bürgerberatung dar, die nicht hoch genug bewer-
tet werden kann. Als anschauliche Gegenbeispiele 
zeigen Italien und Kroatien mit ihren dezentralen 
staatlichen Strukturen, dass jedes Zersplittern in 
die Regionalität mit Qualitätsverlust und Mangel 
an Transparenz einhergeht. 

Förderalismus
Als radikalstes Beispiel einer Regionalverwaltung 
gilt Ungarn, für dessen bis 2011 staatlich betreute 
Denkmale heute 21 lokale Komitate zustän-
dig sind. Trotz eines guten Staatsgesetzes und 
eines kleinen zentralen Amts im Innenministe-
rium bedeuten die Beurteilung von Veränderun-
gen durch großteils ungeschulte Kreisämter sowie 
die Vermischung mit baulichen und politischen 
Vorgaben massive Einschnitte in Erhalt und Qua-
lität. Zudem hat der Wechsel zu einem Abwan-
dern der Experten aus den Behörden ohne gleich-
wertigen Ersatz geführt. Im Vordergrund stehen 
nun Juristen ohne denkmalp�egerische Fach- oder 
Beratungskompetenz. Somit handeln die einzel-
nen Kreise völlig heterogen, ohne überregionale 

Umwelt, Kultur oder Denkmale, prinzipiell zu 
schützen und für die Gesellschaft gemeinschaftlich 
und nachhaltig zu bewahren. Das spiegelt sich vor 
allem in Schweden bei der respektvollen Herange-
hensweise an Landschaften, beim überaus aktiven 
Kulturleben und bei der vernetzten Zusammen-
arbeit der Denkmalp�ege mit Museen, Schulen 
und Behörden. Insider wissen jedoch, dass diese 
generelle Erhaltungsstrategie längst zur Aushöh-
lung geführt hat, weshalb letztlich doch zahlrei-
che Gebäude und archäologische Stätten als Einzel-
denkmale gelistet sind. 

Staatliche Denkmalp�ege
Den behördlichen wie strukturellen Vorgaben von 
E�zienz, Transparenz und Wirtschaftlichkeit sowie 
einheitlicher Entscheidungspraxis entspricht aus-
schließlich eine staatliche Organisation, die von 
der Unterschutzstellung über das Qualitätsmanage-
ment bis zum örtlichen Betreuungsservice abge-
stimmt agiert. In diesem Sinne gilt Österreich welt-
weit als Vorbild, dessen Bundesdenkmalamt mit 
Gesetz und Struktur Beispiel gibt. Zentrale Abtei-
lungen von Inventarisation und Recht, aber auch 
Ausbildung und Vermittlung ermöglichen einen 
einheitlichen hohen Standard, der von allen Pro-
jektpartnern anerkannt wird. Eine ausreichende 

Lo�/Laas, Slowe-
nien: kürzlich durch 
den Bürgermeister 
trotz Denkmalstatus 
im Rahmen der Regio-
nalverwaltung zum 
Abbruch freigegebener 
Adelsturm des 13. bis 
17. Jahrhunderts
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Hrad Pernstejn, Tsche-
chien: hervorragende 
Verankerung in der 
Bevölkerung durch 
zahlreiche lokale 
Aktivitäten

Abstimmung und fast mittellos. Durch autonome 
Bundesregionen haben auch andere Länder wie 
Deutschland, Spanien, Slowenien und Großbritan-
nien föderalistische Systeme. Sie alle zeigen je nach 
politischem Gewicht uneinheitliche Strukturen 
sowie grobe fachliche und �nanzielle Unterschiede, 
wodurch der Umgang mit den Baudenkmalen sehr 
regional geprägt ist. 

Kategorisierung in Denkmalklassen
In mehreren Ländern, etwa den Niederlanden, gibt 
es gestufte Denkmalkategorien: National-, Pro-
vinz- sowie Gemeindedenkmäler (national, regi-
onal, lokal). Unabhängig davon führen die Staa-
ten für die eigenen Bauten Denkmalregister mit 
Wertigkeitsstufen. Da Gemeinden und Provin-
zen nicht zur Unterschutzstellung verp�ichtet 
sind, zeigt sich ein sehr heterogenes Bild. Einige 
sind in der Denkmalp�ege sehr aktiv, andere wei-
sen gar keine Denkmale aus. Bauten, die jünger 
als 50 Jahre sind, fallen nicht unter den staatlichen 
Denkmalschutz und können daher nur auf frei-
williger Basis durch die Gemeinden oder Provin-
zen geschützt werden. Der Schutz von jüngeren 
Denkmalen sowie von Denkmalen in Gemeinden 
ohne Denkmalverordnung ist damit rechtlich nicht 
abgedeckt. ˜hnliche Probleme hat Tschechien, 

dessen Denkmalp�ege seit 1989 einen deutlichen 
Wandel erfahren hat. Waren damals die Hälfte aller 
denkmalgeschützten Objekte in Staatsbesitz, sind 
es heute nur mehr knapp ein Zehntel. Die unte-
ren Denkmalkategorien, die vor allem Stadt- und 
Gemeindeensembles betre�en, werden von den 
Kommunen selbst verwaltet, was zu lokalpoli-
tisch motivierten Abwägungen und Substanzver-
lusten führt. Eine Variation zeigt Finnland, dessen 
stufenweise Kategorisierung zu massiven Einbu-
ßen geführt hat, weil alle nicht im Fokus stehenden 
Bauteile kompromisslos entfernt werden können.

Staatsbesitz
In kommunistischer Tradition haben zahlreiche 
Staaten des ehemaligen Ostblocks einen hohen 
Anteil ö�entlicher Baudenkmale. Dafür haben sich 
stabile, gut organisierte und personell sowie �nan-
ziell recht gut ausgestattete Behörden entwickelt, 
die in enger Zusammenarbeit von Denkmalp�ege 
und Verwaltung hervorragende Ergebnisse erzie-
len und auch den Vorgaben nach ö�entlicher Nut-
zung und Ö�nung maximal entsprechen können. 
So werden etwa in Tschechien die großen Bau-
denkmale von der Bevölkerung für ihre privaten 
und lokalen Veranstaltungen intensiv angenom-
men. Fast ausschließlich handelt es sich jedoch 
um große Monumentalbauten, die nur einen klei-
nen Aspekt der Denkmallandschaft abdecken. Die 
Mehrheit der nichtö�entlichen Objekte kann auf 
diese Betreuung nicht zurückgreifen, weshalb ange-
sichts der rasanten Privatisierungswellen dieses Sys-
tem keine Zukunft haben dürfte. 

Es zeigt sich, dass Europas Denkmalp�ege 
völlig unterschiedliche bürokratische Wege geht, 
während man beim gemeinsamen Erbe vor den 
gleichen Herausforderungen stünde. Überregio-
nale Denkmalgruppen, großräumige Kulturland-
schaften, überstaatliche Rechtsgrundlagen und das 
zunehmend vernetzte Fachwissen erlauben den 
Ausblick auf ein baldiges Zusammenwachsen, das 
ho�entlich in der nächsten Generation vollzogen 
werden kann. 
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Denkmalpflege jenseits Europas

Patrick Schicht Der selbstbewusste Europäer neigt dazu, in kolo-
nialistischer Tradition weltweite Entwicklungen als 
stringent von der Heimat ausgehend vorauszuset-
zen und eine einseitige Weitergabe von Wissen an 
die sogenannte 2. und 3. Welt anzunehmen. Dabei 
ist unser zentralistisches Geschichtsbild von den 
zahlreichen Eroberungen der Neuzeit sowie vom 
Industriezeitalter mit seiner Ausbeutung anderer 
Kontinente geprägt. 

Tatsächlich gibt es jedoch auf anderen Erd-
teilen deutlich früher entwickelte Hochkultu-
ren. Allem voran ist der fruchtbare Halbmond im 
Nahen Osten Asiens zu nennen, der mit dem Nil-
tal auch Afrika einschloss und in der Menschheits-
geschichte lange vor Europa kulturell bedeutend 
war. In Anatolien und im Kaukasus werden stän-
dig neue Entdeckungen erstklassiger Kunstwerke 
gemacht, die den Großraum deutlich ausdeh-
nen. Aber auch die Induskulturen, die zahlreichen 

südasiatischen Völker und nicht zuletzt das �Reich 
der Mitte� hatten bereits vor mehreren Jahrtausen-
den ausgeprägte Gesellschaften mit hochwertigem 
Kulturleben. 

Erhalt und Zerstörung 
Überall dort �nden sich auch Hinweise auf einen 
bewussten Umgang mit dem eigenen Erbe, auf 
Vorformen des Denkmalschutzes. So gab es 
bereits im frühen China schriftliche Bestimmun-
gen zum Erhalt von Monumenten, die ˜gyp-
ter ließen Tempel und Statuen der Vergangen-
heit bewachen und das Alte Testament der Bibel 
berichtet mehrfach von Restaurierprogrammen 
am Tempel von Jerusalem. In Fernasien ist teil-
weise eine modern anmutende Restaurierung mit 
penibel exakter Weiterführung historischer Hand-
werkstechniken sowie Kennzeichnung von erneu-
erten Teilen fassbar. Die frühen Muslime hatten 

Ägypten: der große 
Tempel von Abu Sim-
bel. Als Aufsehen erre-
gendes Projekt hat 
die UNESCO in den 
1960er Jahren im Vor-
feld eines Staudamm-
baus die Versetzung 
des Tempels von Ram-
ses II. an eine höhere 
Stelle organisiert und 
finanziert.


















































































